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Niederschrift 
 

über die Sitzung des Planungsausschusses der Gemeinde Schönberg 
(SCHÖN/PLA/08/2018) vom 21.08.2018 

 
Anwesend: 

Bürgermeister/in 
Herr Peter A. Kokocinski  

Vorsitzende/r 
Herr Jürgen Cordts  

Mitglieder 
Herr Horst Bünning  
Herr Felix Franke  
Herr Stefan Hirt  
Herr Arnold Lühr  
Herr Wolfgang Mainz  
Herr Dieter Schimmer  
Frau Anett Schwab  

Sachkundige/r 
Frau Sabine Franke, Landschaftsarchitektin  
Dr. Heisel  
Herr Hinz  
Herr Stefan Keller  
Herr Jörg Matthies  

Gäste 
Herr Peter Ehlers  
Herr Rainer Kruse  
Frau Christine Nebendahl  
 
 
 
Beginn: 19:00 Uhr 
Ende 21:45 Uhr 
Ort, Raum: 24217 Schönberg, Knüll 4, Rathaus Schönberg, 

Sitzungssaal (Erdgeschoss) 
 
 
Tagesordnung: Vorlagennummer: 

- öffentliche Sitzung - 

 1.   Genehmigung der Tagesordnung (Beschlussfassung über 
die unter Ausschluss der Öffentlichkeit zu beratenden Ta-
gesordnungspunkte) 

 

   
 2.   Einwohnerfragestunde  
   
 3.   Niederschrift der Sitzung des Planungsausschusses Ge-

meindevertretung vom 03.07.2018 und Bekanntgabe der in 
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nichtöffentlicher Sitzung gefassten Beschlüsse 
   
 4.   Beratung und Beschlussfassung über die Aufstellung des 

Bebauungsplanes Nr. 67 für das Gebiet "südlich des Klein-
gartengeländes hinter der Finnenhaussiedlung, westlich der 
Bebauung Rauhbank und südöstlich der Landesstraße 50" 

SCHÖN/BV/300/2018 

   
 5.   Beratung und Beschlussfassung über die Aufstellung der 3. 

Änderung des Bebauungsplanes Nr. 10 A für das Gebiet 
"Freiwillige Feuerwehr, nördlich der Straße Stakendorfer 
Tor und südöstlich der Ostseestraße, Hausnummer 13" 

SCHÖN/BV/299/2018 

   
 6.   Bekanntgaben und Anfragen  
   
 
 

- öffentliche Sitzung - 

TO-Punkt  1: Genehmigung der Tagesordnung (Beschlussfassung über die un-
ter Ausschluss der Öffentlichkeit zu beratenden Tagesordnungs-
punkte) 

 
Auf Antrag von Ausschussvorsitzenden Cordts wird der Tagesordnungspunkt 7 „Planungs-
angelegenheiten“ von der Tagesordnung abgesetzt. Dieser Punkt soll am 11.09.2018 im 
öffentlichen Teil beraten werden. Mit dieser Änderung wird die Tagesordnung genehmigt.  
 
 
  
 
 

Stimmberechtigte:  8  

Ja-Stimmen:           8 Nein-Stimmen:  0 Enthaltungen: 0 Befangen: 0 

 
Ausschussvorsitzender Cordts bittet sodann zu beschließen, dass die im nichtöffentlichen 
Teil verbleibenden Punkte nicht öffentlich beraten werden. 
 

Stimmberechtigte:  8  

Ja-Stimmen:           8 Nein-Stimmen:  0 Enthaltungen: 0 Befangen: 0 

 
 
 
TO-Punkt  2: Einwohnerfragestunde 
 
 
Beschluss: 
 
Herr Stoltenberg fragt, ob für das Neubaugebiet schon ein Konzept zur Energieversorgung 
vorliegt. Ausschussvorsitzender Cordts verweist auf den Tagesordnungspunkt 4, unter dem 
das Neubaugebiet noch beraten wird. Bürgermeister Kokocinski ergänzt, dass es bereits 
Ideen zur Energieversorgung gibt, ggf. wird es ein Blockheizkraftwerk geben, konkret ist das 
jedoch noch nicht.  
 
Frau Haase fragt, ob sie nach dem Aufruf des Tagesordnungspunktes 4 ihre Fragen zum 
Neubaugebiet stellen kann. Da es um das Neubaugebiet geht, würde Ausschussvorsitzender 
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Cordts in diesem Fall zustimmen, wenn sich der Planungsausschuss dem auch anschließen 
kann. Der Planungsausschuss stimmt zu.  
 
Herr Paulsen sorgt sich um das Erscheinungsbild am Deichweg in Kalifornien. Es sollen nun 
noch weitere große Gebäude für 17 Ferienwohnungen errichtet werden und die Gebäude 
Deichweg 17 und 18 sind seines Erachtens auch nicht gut gelungen. Er fragt, wie es möglich 
ist, dass solche großen unschönen Gebäude genehmigt werden können. Herr Griesbach 
erklärt, dass die vorhandenen Gebäude den Festsetzungen des Bebauungsplanes entspre-
chen und somit zulässig sind. Er erläutert daraufhin das Genehmigungsverfahren. Für den 
Fall, dass abweichend von den eingereichten Bauunterlagen gebaut wird, muss der Kreis 
Plön als Bauaufsichtsbehörde aufgefordert werden, eine Prüfung vorzunehmen. Bürgermeis-
ter Kokocinski ergänzt, dass der Kreis solche Prüfungen häufig vornimmt und bei einer Ab-
weichung von den Bauunterlagen auch aktiv wird, was bis zur Anordnung eines Abrisses des 
ungenehmigten Teils des Gebäudes gehen kann. Herr Paulsen fragt weiter, wann die Be-
bauungspläne am Deichweg geändert werden, um solche Entwicklungen zu verhindern. 
Ausschussvorsitzender Cordts erklärt dazu, dass das Thema in der nächsten Sitzung des 
Planungsausschusses am 11.09.2018 öffentlich beraten wird.  
 
Herrr Bracker bittet ebenfalls zum Tagesordnungspunkt 4 Fragen stellen zu dürfen. Der Pla-
nungsausschuss stimmt auch in diesem Fall zu.  
 
 
 
 
TO-Punkt  3: Niederschrift der Sitzung des Planungsausschusses Gemeindever-

tretung vom 03.07.2018 und Bekanntgabe der in nichtöffentlicher 
Sitzung gefassten Beschlüsse 

 
Es werden keine Änderungs- oder Ergänzungswünsche vorgetragen, damit ist die Nieder-
schrift vom 03.07.2018 genehmigt. Ausschussvorsitzender Cordts gibt sodann die Beschlüs-
se aus dem nichtöffentlichen Teil der Sitzung bekannt.   
 
 
 
TO-Punkt  4: Beratung und Beschlussfassung über die Aufstellung des Bebau-

ungsplanes Nr. 67 für das Gebiet "südlich des Kleingartengeländes 
hinter der Finnenhaussiedlung, westlich der Bebauung Rauhbank 
und südöstlich der Landesstraße 50" 
hier: Vorstellung des überarbeiteten Planenwurfs 
Vorlage: SCHÖN/BV/300/2018 

 
Ausschussvorsitzender Cordts erläutert kurz den bisherigen Verlauf der Planung. In der Sit-
zung am 24.04.2018 wurden verschiedene Entwürfe der Planung vorgestellt, es sollte die 
Variante 7.4 weiter verfolgt werden. Er begrüßt sodann Herrn Dr. Heisel, der heute ggf. Hin-
weise zu einer erforderlichen Beschlussfassung geben wird. Weiter begrüßt er Frau Franke, 
Herrn Hinz und Herrn Keller, die die Bereiche Naturschutz, Lärm- und Verkehr sowie die 
Entwässerungsplanung  vorstellen werden.   
 
Herr Keller erläutert zunächst die Entwässerungsplanung im Neubaugebiet. So wird das 
Schmutzwasser bis zur vorhandenen Pumpstation im Eingangsbereich des Kuhlenkamp ge-
leitet. Da die Schmutzwassermenge stark ansteigen wird, muss die Pumpstation entspre-
chend nachgerüstet werden. Von dort aus wird das Schmutzwasser dann über eine Druck-
rohrleitung direkt zum Klärwerk geführt. Eine Ableitung des Schmutzwassers durch den Ort 
ist nicht möglich, weil die Leitungen schon heute annähernd ausgelastet sind.  
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Herr Keller führt weiter aus, dass eine Versickerung des Regenwassers innerhalb des Gebie-
tes nicht möglich ist, sodass auch das Regenwasser in zentralen Leitungen gesammelt und 
dann einem neu zu schaffenden Regenrückhaltebecken zugeführt werden muss. Vom Re-
genrückhaltebecken wird das Regenwasser dann der Brookau, die nördlich der Straße 
Gehrtshorst zur Schönberger Au wird, eingeleitet. Die Einleitmenge wurde mit dem Gewäs-
serunterhaltungsverband abgestimmt, sodass mit diesem Wert die Größe des Regenrückhal-
tebeckens berechnet wurde. Als Berechnungsgrundlage wurden ein 1-jähriges, 5-jähriges 
und 10-jähriges Regenereignis angesetzt, das entspricht den gesetzlichen Vorgaben. Eine 
weitere Berechnung mit einem 30-jährigen Regenereignis hat dann noch ergeben, dass der 
Wasserspiegel im Regenrückhaltebecken mit 4,50 m über Normalnull immer noch unterhalb 
des Straßenniveaus und unterhalb der vorhandenen Bebauung im Eingangsbereich des 
Neubaugebietes liegen würde.  
 
Herr Keller erklärt auf Anfrage von Frau Haase, dass das Fassungsvermögen des Regen-
rückhaltebeckens 4.500 cbm beträgt und damit weit über der erforderlichen Genehmigungs-
fähigkeit liegt. Frau Haase fragt weiter nach dem Versiegelungsgrad im Baugebiet. Hierzu 
erklärt Herr Keller, dass die hydraulische Berechnung mit einem Abflussbeiwert errechnet 
wurde, der ihm jetzt allerdings nicht bekannt ist. Den Wert wird er jedoch bis zur Sitzung am 
11.09.2018 nachliefern.  
 
Frau Haase führt sodann aus, dass sie als Anrainer an der Brookau schon jetzt häufig Über-
schwemmungen haben, insbesondere war es beim Starkregenereignis in 2002 völlig über-
schwemmt. Herr Keller weist darauf hin, dass er die zusätzliche Einleitungsmenge in die Au 
vom Gewässerunterhaltungsverband vorgegeben bekommen hat. Ausschussvorsitzender 
Cordts erklärt hierzu, dass das Ereignis von 2002 noch sehr präsent ist, es wurde jedoch seit 
dieser Zeit ein Konzept zur Rückhaltung von Regenwasser erstellt und auch umgesetzt. Da-
mit sollte eine Situation wie in 2002 nicht mehr in dem Ausmaß passieren. Herr Matthies er-
gänzt, dass die Überflutung in der Niederung vor der Straße Damm erfolgt ist, weil sich ein 
Baumstubben im Kanal festgesetzt und damit den Abfluss erheblich vermindert hat. Frau 
Haase erwidert, dass es jedoch auch bei der heutigen Situation zu Überschwemmungen 
kommt. Das Regenwasser des Neubaugebietes wird am tiefsten Punkt gesammelt, wo das 
Regenrückhaltebecken angelegt werden soll. An diesem Punkt ist jedoch auch der Grund-
wasserspiegel sehr hoch, sie fragt, wie das mit dem Regenrückhaltebecken funktionieren 
soll. Ausschussvorsitzender Cordts unterbricht die Diskussion und erklärt, dass die Frage 
notiert und in der nächsten Sitzung beantwortet wird.  
 
Herr Keller führt weiter aus, dass auch der nördliche Bereich des Neubaugebietes mit der 
Bebauung Rauher Berg in das Regenrückhaltebecken entwässert. Der Bereich liegt eben-
falls höher als das Regenrückhaltebecken, auch bei einem 30-jährigen Regenereignis. Im 
südlichen Bereich des Regenrückhaltebeckens ist eine Mulde vorgesehen, in die die anlie-
genden Grundstücke ihr Regenwasser einleiten können. Die Mulde ist für die Regenwasser-
beseitigung nicht zwingend erforderlich und dient eher der Gestaltung. Eine Einzäunung ist 
daher auch nicht erforderlich.   
 
Herr Bracker spricht noch einmal die Entwässerung an. Er fragt, wie viel Liter Regenwasser 
ein 1-jähriges bzw. 30-jähriges Regenereignis bedeuten. Eine bereits erfolgte Regenspende 
von 65 mm in eineinhalb Stunden würde schon dazu führen, dass das Regenrückhaltebe-
cken überlastet ist. Herr Keller erklärt, dass bei einer hydraulischen Berechnung Wetterdaten 
eingeholt werden. Dabei werden keine Litermengen an Regenwasser angegeben, es wird 
nur festgelegt, welches Volumen das Regenrückhaltebecken bei einem bestimmten Regen-
ereignis haben muss. Im Übrigen fließt während des Regens ja auch Regenwasser in das 
Gewässer ab.   
 
Ausschussvorsitzender Cordts erklärt sodann, dass heute noch kein fertiger Plan vorgelegt 
wurde. Die Planinhalte können sich noch ändern und dann sind auch die Berechnungen ent-
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sprechend zu überarbeiten. In Kürze wird es auch eine Bürgerbeteiligung geben, in der der 
Planentwurf dann noch einmal vorgestellt wird und in der die Bürger sich dann auch zu der 
Planung äußern können.  
 
Auf Anfrage von Frau Schwab, warum die Berechnung bei einem 30-jährigen Regenereignis 
aufhört, erklärt Herr Keller, dass durchaus noch ein 50-jähriges Ereignis gerechnet werden 
kann. Es könnte auch berechnet werden, bei welchem Regenereignis das Regenrückhalte-
becken volllaufen würde. Es wird sodann gebeten, die Hydraulik um diese Berechnungen zu 
ergänzen.  
 
Auf Anfrage von Herrn Bünning, ob der Regenwasserkanal noch Reserven bietet, führt Herr 
Keller aus, dass in Absprache mit Herrn Matthies vom Ortsentwässerungsbetrieb der Re-
genwasserkanal bereits einen Rohrquerschnitt größer gewählt wurde, als erforderlich, um 
entsprechende Reserven bei einem größeren Regenereignis zu haben.  
 
Ausschussvorsitzender Cordts bedankt sich bei Herrn Keller und bittet Herrn Hinz das Ver-
kehrs- und Lärmschutzgutachten vorzustellen.  
 
Herr Hinz erklärt, dass für eine verkehrliche Erschließung eine Anbindung an den Kuhlen-
kamp, die Straße Am alten Bahnhof oder auch an die Rosenstraße in Frage kommen könnte. 
Da die Straße Am alten Bahnhof ein verkehrsberuhigter Bereich ist und diese nicht länger als 
300 m sein sollen, schließt sich diese Möglichkeit aus. Bei der Straße Rosenweg würden 
Konflikte im Kreuzungsbereich zur Bahnhofstraße entstehen, weil unmittebar neben dem 
Rosenweg die Bahnlinie verläuft. Es verbleibt damit bei einer verkehrlichen Erschließung des 
Gesamtgebietes über den Kuhlenkamp. Eine Verkehrszählung und Bewertung hat ergeben, 
dass Probleme mit der Anbindung nicht bestehen und auch keine verkehrlichen Maßnahmen 
ergriffen werden müssen. Angesprochen wurde einmal die Möglichkeit, einen Kreisel zu 
bauen. Durch die scharfe Kurve im Eingangsbereich zum Kuhlenkamp würde das jedoch 
bedeuten, dass der Kreisel einen Großteil des Grundstücks der nun geplanten Kita einneh-
men würde. Damit kann die Einrichtung eines Kreisels nicht empfohlen werden.  
 
Herr Hinz erläutert sodann die innere Erschließung des Gebietes. Die Hauptverkehrsstraße 
wird demnach im Süden verlaufen. Daran schließen sich die Ringstraßen an. Eine Haupter-
schließung im Norden würde keinen Sinn machen, weil die nördlich angrenzenden Grund-
stücke dort ihre Freiflächen haben und damit stärker belastet wären. Der Fahrrad- und Fuß-
gängerverkehr sollte dann jedoch eine Anbindung an den Rosenweg und die Straße Am al-
ten Bahnhof erhalten, um schnell in den Ort und zum Bahnhof zu gelangen. Die Frage von 
Herrn Ehlers, ob die Straße Am alten Bahnhof für Rettungsfahrzeuge genutzt werden kann, 
bestätigt Herr Hinz. Als Notzufahrt, falls im Gebiet ein Unfall oder ein Wasserrohrbruch pas-
siert, sollte die Straße Am alten Bahnhof genutzt werden können. Herr Bünning fragt, ob die 
Straße Kuhlenkamp vor der scharfen Kurve zur abknickenden Vorfahrt gemacht werden soll-
te, Herr Hinz erklärt, dass dies eine Entscheidung der Verkehrsaufsicht des Kreises Plön ist. 
Herr Bünning fragt weiter, ob das Ortsschild in der Straße Rauher Berg ggf. auch weiter in 
Richtung der Kreuzung zur L 50 verschoben werden kann. Auch dies wäre bei der Verkehrs-
aufsicht zu beantragen. Ausschussvorsitzender Cordts erklärt, dass von Seiten des Ord-
nungsamtes ein entsprechender Antrag schon gestellt wurde.  
 
Herr Bracker spricht an, dass es Kreisel auch in kleineren Dimensionen gibt. Diese werden 
dann in der Mitte von LKW überfahren. Ggf. wäre das eine Lösung für die Einrichtung eines 
Kreisels am Kuhlenkamp. Herr Hinz erklärt hierzu, dass der Landesbetrieb für Straßenbau 
und Verkehr einen kleineren Kreisel nicht genehmigen würde. Es handelt sich hier um die 
Landesstraße 211 und daher bedarf es der Genehmigung des Landesamtes. Das Landes-
amt genehmigt Kreisel nur mit einem Mindestdurchmesser von 35 m.  
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Frau Haase fragt, wie die Sicherheit für Kinder und alte Menschen hergestellt werden soll, 
wenn sie die Straße Kuhlenkamp im Bereich der Kreuzung zum Rauhen Berg überqueren 
wollen. Hier muss sowohl auf den Verkehr aus dem Neubaugebiet als auch auf den Verkehr 
der Straße Kuhlenkamp und der Straße Rauher Berg geachtet werden. Bei starkem Verkehr 
sind dann vor allem Kinder überfordert. Herr Hinz erklärt, dass dafür ein Fahrbahnteiler ein-
gerichtet wurde. Die PKW müssen an der Kreuzung auch anhalten, um zu sehen, ob sie eine 
freie Einfahrt in den Rauhen Berg haben. Auf die Frage, ob eine Bedarfsampel oder ein Zeb-
rastreifen eingerichtet werden könnte, verweist Herr Hinz wieder auf die Verkehrsaufsicht 
des Kreises Plön.  
 
Ausschussvorsitzender Cordts weist in dem Zusammenhang auf eine Frage zur Feinstaub-
belastung im Bereich der geplanten Kita hin. Ggf. ist der Standort der Kita falsch. Es stellt 
sich jedoch die Frage, wie die Feinstaubbelastung ermittelt werden kann.  
 
Herr Hinz erläutert sodann das Verkehrslärmgutachten. Im Eingangsbereich zum Neubau-
gebiet zeigt er den Bereich auf, der dem Lärmpegelbereich 3 entspricht. In diesem Bereich 
wären passive Schallschutzmaßnahmen erforderlich. Aktive Schallschutzmaßnahmen sind 
an dieser Stelle nicht möglich. Ähnlich sieht es im Bereich der Bahnlinie Kiel-Schönberg aus, 
wobei der Lärmpegelbereich 3 etwas schmaler ausfällt. Um die Freiflächen und Erdge-
schossebenen der anliegenden Grundstücke zu schützen, empfiehlt er hier einen Lärm-
schutzwall aufzuschütten. Der Wall müsste eine Höhe von etwa 3 m über den Bahnschienen 
haben.  
 
Ausschussvorsitzender Cordts bedankt sich bei Herrn Hinz und bittet sodann Frau Franke, 
die naturschutzfachliche Planung vorzustellen.  
 
Frau Franke erklärt zunächst, dass aufgrund der Erweiterung des Geltungsbereichs nach 
Norden zur Straße Kuhlenkamp die naturschutzfachliche Beurteilung erweitert werden muss-
te. Anhand eines Übersichtsplans zeigt sie auf, dass nun nicht mehr nur die landwirtschaft-
lich genutzte Fläche zu beurteilen ist, sondern auch die nördliche Fläche, die zum Teil aus 
Feuchtgrünland besteht und damit wesentlich sensibler zu betrachten ist. Da diese Fläche 
deutlich eingeschränkt wird, muss an anderer Stelle auch ein größerer Ausgleich dafür ge-
schaffen werden. Dazu wäre der Bereich der südlich des Regenrückhaltebeckens geplanten 
Mulde geeignet. Die Mulde wird zwar nicht immer Wasser führen, aber grundsätzlich bleiben 
die Flächen feucht und eignen sich damit für Amphibien, Libellen etc. Aus naturschutzfachli-
cher Sicht ist die Mulde damit zwingend erforderlich, auch wenn sie aus Sicht der Regen-
wasserbeseitigung entbehrlich wäre.  
 
Weiter geht Frau Franke auf den Knick im Süden des Gebietes ein. Wenn dieser erhalten 
werden soll, müsste ein ca. 6 m breiter Knickschutzstreifen öffentlich bleiben. Dieser würde 
auch benötigt, um den Knick alle 10 bis 12 Jahre mit schwerem Gerät auf den Stock setzen 
zu können. Gerade im Bereich der Bahnlinie, wo auch ein Wall aufgeschüttet werden soll, 
würden die anliegenden Grundstücke doch stark eingeschränkt. Der Aufwand für die Ge-
meinde wäre bei einem Knickerhalt nicht besonders groß, der Knickschutzstreifen müsste 
etwa einmal im Jahr gemäht und der Knick wie gesagt nur alle 10 bis 12 Jahre auf den Stock 
gesetzt werden. Allerdings ist davon auszugehen, dass die Anlieger häufig an die Gemeinde 
herantreten würden, um den Knick zu putzen, weil sie voraussichtlich Sicht- und Schatten-
probleme bekommen würden. Dem Ansinnen müsste die Gemeinde dann jedoch standhal-
ten. Außerdem würde der Knickschutzstreifen aller Voraussicht nach von angrenzenden 
Grundstückseigentümern genutzt, um Rasenschnitt u.ä. abzulagern. Frau Franke empfiehlt 
daher, den Knick zu entwidmen und ggf. sogar ganz zu entfernen und durch einen Anpflan-
zungsstreifen zu ersetzen. Das würde bedeuten, dass im Rahmen der Eingriffs- Ausgleichs-
bilanzierung an anderer Stelle ein Knick neu angepflanzt werden muss. Der Anpflanzungs-
streifen würde dann die Abgrenzung zur freien Landschaft bilden. Dieser stünde dann auch 
im Eigentum der Anlieger.  
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Herr Bracker erzählt, dass er Rehe sowie Frösche, Kröten und Ringelnattern im Garten hat. 
Er befürchtet, dass diese Tiere weg sind, wenn der vorhandene Knick im Süden des Gebie-
tes wegfällt. Frau Franke erklärt, dass Rehe nicht unter den Artenschutz fallen. Eine Verän-
derung wird es für die anderen Tiergruppen auch geben, wenn die Bahnlinie wieder aktiviert 
wird.   
 
Weiter geht Frau Franke auf den Knick nördlich des Regenrückhaltebeckens ein. Diesen 
Knick empfiehlt Frau Franke zu erhalten. Gerade im Bereich des Regenrückhaltebeckens ist 
auch genügend Platz für den Knickschutzstreifen, sodass hier keine Beeinträchtigungen für 
den Knick zu erwarten sind. Selbst im Bereich der geplanten Bebauung lässt sich noch ein 
entsprechender Knickschutzstreifen einrichten, der dann jedoch öffentlich bleiben muss.  
 
Vom Aufwand für die Gemeinde wären die Unterhaltung eines Knicks mit Knickschutzstreifen 
und auch der Bereich der geplanten Mulde überschaubar. Auch der Bereich der Mulde 
müsste wohl nur ein bis zwei Mal im Jahr gemäht werden. Anders sieht es beim „grünen 
Band“ aus. Dieses verläuft durch das gesamte Baugebiet und müsste schon intensiv gepflegt 
werden.  
 
Sodann geht Frau Franke auf den Aufenthaltsplatz an der Mulde ein. Dieser Platz soll den 
Endpunkt des „grünen Bandes“ darstellen. Sie empfiehlt, diesen Platz naturnah zu gestalten 
und damit einen Aufenthaltscharakter zu schaffen. Einen Spielplatz sieht sie an dieser Stelle 
jedoch nicht, dafür wäre die Fläche zu klein.  
 
Abschließend geht Frau Franke auf den naturschutzfachlichen Ausgleich für den erstmaligen 
Eingriff in Landschaft und Natur durch die geplante Bebauung ein. Erforderlich werden ca. 7 
ha an Ausgleichsflächen. Diese Flächen sollten möglichst im Gemeindegebiet Schönberg 
liegen. Hierfür liegen zwei Vorschläge vor. Bei der ersten Fläche an der L 165 in Richtung 
Stakendorf handelt es sich um intensiv genutztes und auch hochwertiges Ackerland. Der 
Aufwand aus dieser Fläche eine Ausgleichsfläche zu machen, wäre sehr hoch. Weiter gibt 
es keine Vernetzungsmöglichkeiten mit weiteren anliegenden Flächen, um einen Biotopver-
bund zu bilden. Eine Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehörde hat ergeben, dass 
diese Fläche eher nicht geeignet ist. Hochwertiges Ackerland soll möglichst nicht als Aus-
gleichsfläche genutzt werden. Die zweite Fläche liegt westlich des Neubaugebietes Strand-
straße. Diese Fläche wäre wohl geeignet, aber sie ist viel zu klein. Außerdem gibt es auf 
dieser Fläche schon Knicks und auch kleinere Tümpel, die naturschutzfachlich bereits hoch-
wertig sind und somit nicht auf den Ausgleich angerechnet werden. Eine dritte Fläche liegt 
westlich des geplanten Neubaugebietes in nicht allzu weiter Entfernung in der Gemeinde 
Barsbek. Diese Fläche hat eine starke Hanglage und ist deshalb als Ackerfläche nicht so 
hochwertig. Es verläuft ein Gewässer durch die Fläche, sodass bei der Umwandlung zur 
Ausgleichsfläche der Nährstoffeintrag in das Gewässer entfällt. Die Suche nach Ausgleichs-
flächen ist noch nicht abgeschlossen, es mag sein, dass noch andere Flächen gefunden 
werden, das Verfahren befindet sich ja noch in der Anfangsphase.  
 
Ausschussvorsitzender Cordts erklärt, dass die Frage des Ausgleichs dann noch geklärt 
werden muss, ggf. dann auch in einer anderen Gemeinde, das bleibt noch abzuwarten. 
 
Herr Dr. Heisel führt sodann aus, dass die heutige Vorstellung dazu dienen sollte, Klarheit 
über die bisherige Planung zu bekommen, damit in der Sitzung am 11.09.2018 dann der 
Entwurf des Planes zur vorzeitigen Beteiligung bestimmt werden kann. Bürgermeister Ko-
kocinski ergänzt, dass die Hausaufgaben nun abgearbeitet wurden. Das Baugebiet hat eine 
enorme Bedeutung für Schönberg und soll viele verschiedene Bedarfe decken. Die Planung 
ist zwischenzeitlich schon sehr detailliert, sodass die Fragen des Verkehrs, der Regenwas-
serbeseitigung, der Knicks und des Lärmschutzes so gut wie geklärt sind. Ein formeller Be-
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schluss ist für die vorzeitige Bürgerbeteiligung nicht zwingend erforderlich, sodass der Plan 
auch heute schon zur vorzeitigen Beteiligung bestimmt werden könnte.  
 
Ausschussvorsitzender Cordts bedankt sich bei Frau Franke für die umfassende Vorstellung 
und bittet den Ausschuss die vorgestellten Eindrücke nun mitzunehmen, um in der nächsten 
Sitzung eine Entscheidung zu treffen. Herr Dr. Heisel bittet möglichst schon eine Entschei-
dung zu den einzelnen vorgestellten Punkten zu treffen, damit diese in den Plan eingearbei-
tet werden können. Ausschussvorsitzender Cordts schlägt daraufhin vor, dass eine Ent-
scheidung über den südlichen Knick und den Lärmschutzwall in der nächsten Sitzung erfol-
gen sollte, die anderen Punkte könnten dann wie vorgestellt schon in die Planung eingear-
beitet werden.  
 
 
Beschluss: 
 
Der Planungsausschuss beschließt, die Entscheidung über den Erhalt, die Entwidmung oder  
Beseitigung des südlich des Plangebiets liegenden Knicks sowie die Entscheidung über die 
Anlegung eines Lärmschutzwalls im Bereich der Bahnlinie Kiel-Schönberg auf die kommen-
de Sitzung am 11.09.2018 zu verschieben. Die übrigen vorgenannten und von den Planern 
vorgestellten Planinhalte sollen als Basis für die weitere Planung dienen.  
 
 

Stimmberechtigte:  8  

Ja-Stimmen:          8 Nein-Stimmen:  0 Enthaltungen:  0 Befangen: 0 

 
 
 
TO-Punkt  5: Beratung und Beschlussfassung über die Aufstellung der 3. Ände-

rung des Bebauungsplanes Nr. 10 A für das Gebiet "Freiwillige 
Feuerwehr, nördlich der Straße Stakendorfer Tor und südöstlich 
der Ostseestraße, Hausnummer 13" 
hier: Abwägungs- und Satzungsbeschluss 
Vorlage: SCHÖN/BV/299/2018 

 
Ausschussvorsitzender Cordts erläutert die bisherige Entwicklung zur Planung der 3. Ände-
rung des Bebauungsplanes Nr. 10 A für einen Anbau an das Feuerwehrhaus. Im Rahmen 
der Beteiligung der Träger öffentlicher Belange hatte insbesondere das Landesamt für 
Denkmalpflege Bedenken wegen entstehender Sichtbehinderungen auf das benachbarte 
unter Denkmalschutz stehende Wohnhaus. Von Seiten des Denkmalamtes wurde deshalb 
als Planalternative ein Anbau nach Norden vorgeschlagen. Eine Kostenermittlung hat dann 
ergeben, dass zwischen 60.000,-- € und 80.000,-- € an Mehrkosten entstehen würden, wenn 
die Gemeinde dem Vorschlag des Landesamtes folgen würde. Der Planungsausschuss hat 
daraufhin beschlossen, dass aufgrund der Kosten, aber auch weiterer bedeutender Argu-
mente, die Anregungen des Landesamtes zurückgewiesen werden und damit an der ur-
sprünglichen Planung festgehalten wird.  
 
Ausschussvorsitzender Cordts verliest sodann die vorliegenden Abwägungsvorschläge des 
Planungsbüros zur 3. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 10 A. Fragen ergeben sich dazu 
nicht mehr.  
 
Herr Mainz spricht in dem Zusammenhang den Wegfall des Spielplatzes auf dem Grund-
stück der Feuerwehr an. Es sollte zeitnah eine Ersatzfläche geschaffen werden, denkbar 
wäre das z.B. auf dem Grundstück, auf dem derzeit noch die Strohfigur steht. Ausschussvor-
sitzender Cordts schlägt vor, dass der Planungsausschuss den Sozialausschuss bittet, sich 
dem Thema anzunehmen und es auf die Tagesordnung der nächsten Sitzung zu nehmen. 
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Der Bürgermeister sollte ein entsprechendes Gespräch mit der Vorsitzenden des Sozialaus-
schusses führen.    
 
 
Beschluss: 
 

1. Der Planungsausschuss empfiehlt der Gemeindevertretung die Abwägung der wäh-
rend des Offenlegungsverfahrens vorgetragenen Anregungen den vorliegenden Ab-
wägungsvorschlägen des Planungsbüros entsprechend zu beschließen (Abwä-
gungsbeschluss) 

 
2. Der Planungsausschuss empfiehlt der Gemeindevertretung den vorliegenden Entwurf 

der 3. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 10 A für das Gebiet „Freiwillige Feuer-
wehr, nördlich der Straße Stakendorfer Tor und südöstlich der Ostseestraße, Haus-
nummer 13“ als Satzung zu beschließen (Satzungsbeschluss) 

 
3. Der Bebauungsplan ist auszufertigen und durch Bekanntmachung im Probsteier He-

rold rechtskräftig zu machen. 
 
 

4. Der Planungsausschuss bittet den Sozialausschuss, sich intensiv um einen alternati-
ven Standort für den Wegfall des Spielplatzes auf dem Grundstück der Feuerwehr zu 
bemühen. Die Beratung sollte bereits in der nächsten Sitzung des Sozialausschusses 
stattfinden.  

 
 
 
 
 

Stimmberechtigte:  8  

Ja-Stimmen:           8 Nein-Stimmen:  0 Enthaltungen:  0 Befangen: 0 

 
 
 
TO-Punkt  6: Bekanntgaben und Anfragen 
 
Bekanntgaben und Anfragen liegen nicht vor.   
 
 
 
 
 

  gesehen: 
 
 

   
Cordts Griesbach Sönke Körber 

- Ausschussvorsitzender - - Protokollführer - - Amtsdirektor - 
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                                       Kokocinski 
                       - Bürgermeister - 
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